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Mit Bezirksratsbeschluss 176 vom 6. Mai 2009 hat sich 
der Bezirksrat für eine Erweiterung der Schulanlage in 
Gross entschieden. Das für die Schulraumerweiterung 
vorgesehene Grundstück wurde im Rahmen der letzten 
Zonenplanrevision in die Zone für Öffentliche Bauten und 
Anlagen aufgenommen. Mit der Botschaft zum Verpflich-
tungskredit «Landerwerb Schulhaus Gross» hat der Be-
zirksrat über die Schulentwicklung und dessen Auswir-
kungen auf den Schulraumbedarf informiert. Am 14. Juni 
2015 hat der Souverän dem Landkauf für die Schuler-
weiterung mit grossem Mehr zugestimmt. 

Für die Erweiterung der Schulanlage Gross bestehen 
verschiedene Gründe. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Einführung des Zweijahreskindergartens per Schuljahr 
2017/18 führt zu einem erhöhten Schulraumbedarf. Der 
vor Jahren in einen Schulraum umfunktionierte Luftschutz-
raum ohne Tageslicht kann nicht mehr als Schulraum 
benutzt werden. Die fortgeschrittene Schulentwicklung 
hat Auswirkungen auf den Raumbedarf. Neue Unterrichts-
formen verlangen eine Vielfalt an Unterrichtsgestaltun-
gen. Neue Schulzimmer müssen gross und flexibel sowie 
mit separaten Gruppenräumen versehen sein. Es wird 
vermehrt klassenübergreifend unterrichtet. Die Volksschul-
verordnung schreibt ein Schulleitungsbüro, Besprechungs-
zimmer und weitere Räumlichkeiten mit entsprechender 
Infrastruktur vor. Integrative Förderung und integrative 
Sonderschulung ausserhalb der Klassenzimmer, das 
heisst in Gruppenräumen, sind Pflicht und müssen von 
speziell geschultem Personal unterrichtet werden. Der 
heutige provisorische Werkraum in der Zivilschutzanlage 
entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und 
muss ersetzt werden. Durch die erweiterte Aula entsteht 
auch ein Mehrnutzen für die Bevölkerung von Gross. 

Diese vielfältigen Notwendigkeiten und Anforderungen 
kann die Schulanlage Gross mit dem Erweiterungsbau 
erfüllen. Mit dem vorgesehenen Erweiterungsbau sind 

Überlegungen auch für die Zukunft eingeflossen. Die 
Schülerzahlen der 1. bis 6. Klasse sind mit 13 bis knapp 
20 Schülern relativ konstant. An der Führung von Jahr-
gangsklassen kann festgehalten werden. Der gesamte 
Bezirk wird als ein Schulkreis geführt. Dies bietet den 
Vorteil, dass Schwankungen örtlich aufgefangen werden 
können. Durch diesen Handlungsspielraum können so-
wohl im Dorf als auch in den Vierteln optimale Klassen-
grössen geführt werden.  

Für die vorgesehene Erweiterungsbaute hat die vom Be-
zirksrat beauftragte Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den 
Ressort Bildung und Kultur sowie Liegenschaften Sport 
Freizeit eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung in 
Auftrag gegeben. Das Architekturbüro Ulrich in Gross 
hat seinerzeit (1990) das Schulhaus geplant. Zur dama-
ligen Realisierung hatte Alfons Ulrich Land abgetreten. 
Er betreibt das Architekturbüro noch heute und wohnt im 
Viertel Gross. Auf Grund der Vorkenntnisse erschien es 
naheliegend, die Ulrich Architektur & Immobilien AG mit 
der Ausarbeitung der Projektstudie zu beauftragen. 

Bauparzelle

Der Erweiterungsbau mit den dazugehörigen Freianla-
gen erfolgt auf der Parzelle 4322 mit einer Grundstück-
fläche von 8526 m2, welche sich bereits im Eigentum des 
Bezirks Einsiedeln befindet:
– Stammgrundstück 7‘067 m2

– Nutzung von Land gem. Vertrag  
 mit Alfons Ulrich vom 15.3.1989 550 m2

– Landerwerb 2015 zur Erweiterung 
   der Schulanlage Gross 1‘459 m2

Total Nutzung Schulhausareal 9‘076 m2

2.  Baukredit für den Erweiterungsbau 
Schulhaus Gross
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Visualisierung 
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Projektbeschrieb

Die Erweiterungsbaute für die Kindergarten- und Schul-
raumerweiterung Gross mit den zwei unterschiedlichen 
Aussenbereichen unterteilt den Freiraum. Durch die Grös-
se und Proportion des Volumens steht der Erweiterungs-
bau in Bezug zur bestehenden Schulbaute und setzt sich 
damit von der Wohnnutzung der Umgebung ab.

Der bestehende Pausenplatz wird durch die exakte Set-
zung des Neubauvolumens stärker gefasst und mit  
den gedeckten, getrennten Eingangsbereichen (Kinder-
garten/Schule/Vereine) aufgewertet.

Der Neubaukörper ist klar nach Nutzungen gegliedert 
und erzeugt damit optimale Funktionsabläufe. Der ge-
samte Erweiterungsbau wird mit den bestehenden Bau-
volumen zu einem kompakten Gebäude zusammenge-

fasst. So bleibt ein möglichst grosser Anteil an Freifläche 
erhalten. Mit der Konzentration auf eine Verschmelzung 
des bestehenden Baukörpers und dem Erweiterungsbau 
werden Mehrfachnutzungen und Synergien ermöglicht. 
Durch die Haupteingänge auf zwei verschiedenen Ebe-
nen (GE2 und GE3) dienen diese dem Schulbetrieb zur 
vielseitigen Nutzung als Pausen- und Aufenthaltsbereich, 
für Ausstellungen sowie für verschiedene Anlässe.

Die zusätzlichen erweiterten Ebenen dienen folgender 
zusätzlicher Nutzung:

Ebene 1
Im Untergeschoss werden Technikraum, Requisiten- und 
Stauraum untergebracht. Zusätzlich werden 150 Schutz-
plätze eingeplant.
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Ebene 2
Im Erdgeschoss wird der zweite Kindergarten mit den 
dazugehörigen Mehrzweckräumen und Nebenräumen 
untergebracht. Der Aussenbereich westlich gewährleistet 
einen direkten Bezug zu den Freianlagen der beiden 
Kindergärten, wozu der Schnetzerenbach leicht umgelei-
tet werden muss.  

Weiter vervollständigen der Mehrzweckraum/Foyer/
Mittagstisch und eine Küche das Raumangebot auf dieser 
Ebene. Im Leitbild hat der Bezirksrat die Stossrichtung 
vorgegeben, dass Rahmenbedingungen für Tagesstruktu-
ren geschaffen werden müssen. Bei Neu- oder Erweite-
rungsbauten von Schulhäusern sind deshalb Mittags-
tischräumlichkeiten miteinzuplanen. Die Räume werden 
so geplant, dass sie für vielseitige Möglichkeiten – für 
Schule, Vereinsanlässe und Mittagstisch – genutzt werden 
können. 
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Ebene 3 
Auf diesem Geschoss bilden der Werkraum, das Lehrer-
vorbereitungszimmer, der Gruppenraum, das Schullei-
tungs- und Sitzungszimmer sowie Nebenräume die 
Hauptnutzung. Die Volksschulverordnung schreibt ein 
Schulleitungsbüro, Besprechungszimmer und weitere 
Räumlichkeiten mit entsprechender Infrastruktur vor.
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Ebene 4
Hier sind die dringend benötigten Räume mit Hauptnut-
zung der sonderpädagogischen Angebote geplant:

Zimmer für die heilpädagogische Fachperson für die in-
tegrative Förderung und Sonderschulung (integrative 
Förderung und Sonderschulung ausserhalb der Klassen-
zimmer, das heisst in Gruppenräumen, sind Pflicht und 
müssen von Fachpersonen erteilt werden); Zimmer für 
Deutsch als Zweitsprache für den Unterricht der fremd-
sprachigen Kinder. Zudem braucht es Gruppenräume 
sowie einen Ersatz für die Bibliothek.
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Ebene 5
Hier wird das Notausgangs-Treppenhaus mit den notwen-
digen Fluchtwegen für das Dachgeschoss und dem Lift 
erschlossen.
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Schnitt A – A

Lift

Im Zentrum des Gebäudekörpers wird ein Lift eingebaut, 
der sämtliche Grundrissebenen hindernisfrei erschliesst. 
Damit wird das ganze Schulhaus behindertengerecht und 
rollstuhlgängig mit allen Vorgaben erschlossen.

Brandschutz / Feuerpolizei

Mit dem Erweiterungsbau samt Nottreppenhaus und 
Anpassungen des bestehenden Gebäudekörpers wird 
den heutigen gesetzlichen Anforderungen mit den ent-
sprechenden Fluchtwegen Rechnung getragen.

Konstruktion

Der Erweiterungsbau wird in Massivbauweise erstellt. Die 
Materialisierung steht in direkter Abhängigkeit zur Kon-
struktion, Statik und den energetischen Vorgaben. Um die 
optimale Krafteinleitung ins Erdreich zu übernehmen wird 
das Untergeschoss in Ortbetonbauweise erstellt. Die Er-
stellung eines Schutzraumes ergibt kostenmässig Syner-
gien. Durch die Wahl der Konstruktion und der Materia-
lisierung können die Details und Anschlüsse so ausgeführt 
werden, dass mit geringem Aufwand ein optimaler Ener-
giehaushalt erreicht werden kann.

Unterkellerung / Zivilschutzanlage

Im Bereich der geplanten Anbaute wurde das gewach-
sene Terrain beim Neubau des Schulhauses aufgeschüt-
tet. Die Einzelfundamente der bestehenden Pfosten der 
Überdachung gehen bis in eine Tiefe von etwa 2 Meter. 
Eine Schulhauserweiterung müsste in Anbetracht der 
schlechten Tragfähigkeit des Untergrundes mittels Pfäh-
lung oder sonstiger Baugrundverbesserung auch auf die-
se Höhe fundiert werden. Aufgrund des geforderten 
Raumprogrammes (Lift, Abwart, Technik, Lagerräume 
etc.) sind rund 40 % der geplanten Unterkellerung unab-
hängig von der Erstellung eines Schutzraums erforderlich. 
Gemäss der Schutzbautenverordnung vom 1. April 2004 
unterstehen Schulhausneubauten nicht mehr der Schutz-
raumbaupflicht. Im Viertel Gross besteht jedoch immer 
noch ein grosses Schutzplatzdefizit. Deshalb werden im 
neuen Schulhaus 150 öffentliche Schutzplätze einge-
plant, womit das Schutzraumdefizit stark reduziert wer-
den kann. Die Schutzräume können als Abstellraum ge-
nutzt werden. 
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Minergiestandard

Das seit dem 1. April 2010 in Kraft stehende Energiege-
setz des Kantons Schwyz legt fest, dass kantonale Sub-
ventionen die Einhaltung des kantonalen Leitbildes 
«Nachhaltiges Bauen» voraussetzen. Das Leitbild ver-
langt, dass bei Neu-/Umbauvorhaben der Minergiestan-
dard einzuhalten ist.

Die Schulhaus-Erweiterung wird in MINERGIE®-Standard 
erstellt. Dieser Standard ermöglicht den rationellen Ener-
gieeinsatz und die breite Nutzung erneuerbarer Energien 
bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität und 
Senkung der Umweltbelastung.

Die in diesem Paket enthaltene kontrollierte Komfortlüf-
tung ermöglicht durch die Wärme-Rückgewinnung einen 
kostengünstigeren Betrieb und eine enorm verbesserte 
Luftqualität in allen Räumen der Schulhaus-Erweiterung.

Freianlagen

Die Aussenanlagen sind mit Rücksicht auf die nicht gera-
de ideale Form des Grundstücks auf das Minimalste be-
schränkt, vermögen aber den Bedürfnissen dieser Schule 
zu genügen. Um eine kompakte Schulhauserweiterung 
zu erreichen, muss der bestehende Bach umgeleitet und 
der Gewässerraum sowie das Gerinne ökologisch gestal-
tet werden. Die Gebäudeabstände zum Bach sind einzu-
halten. Bestehende Spiel- und Pausenplätze bleiben in 
ihrem Bestand unverändert. Für den zweiten Kindergar-
ten werden Freianlagen (Trockenplatz, Sand-/Kiesanla-
ge, Garten, Pflanzenbeet) zwischen Bach und Erweite-
rungsbau eingebettet. Der Wiesen-/Rasenplatz kann für 
beide Kindergärten neu auf der südwestlichen Grund-
stückseite ausgewiesen werden.

Bauablauf

Die Realisierung wird mit geringen Einschränkungen des 
Schulbetriebes möglich sein. Mit der Etappierung und der 
Berücksichtigung der Schulferien für lärm- und erschütte-
rungsintensive Arbeiten können die Beeinträchtigungen 
des Schulbetriebs gering gehalten werden.

Raumprogramm der Erweiterungsbauten  
Raumbezeichnung Fläche m2 Anzahl
Kindergarten 156 1
Werkunterricht   75 1
Materialraum   20 2
Gruppenraum   25 3
Schülerbibliothek   57 1
Lehrer-/Arbeitsplätze   25 1
Schutzräume   245 5
Requisiten/Stauraum  35 1
Technikräume  (GE 1/3/4)  67 3
Mehrzweckraum/Foyer 140 1
Küche   25 1
Abstellräume   50 
IV-WC-Anlagen     3 2
Putzraum     3 2
Schulleitung/Stv.   35 1
IF-Zimmer   40 1
DaZ-Raum   40 1
Konferenzraum   35 1

Als Vorgabe für die Planung von Schulräumen stützt sich 
der Erweiterungsbau des Schulhauses Gross auf das 
kantonale Richtraumprogramm des Kantons Schwyz 
(Stand August 2013), in dem die Standards der Schul-
räume vorgegeben sind. Nur bei Einhaltung dieser Vor-
gaben entrichtet der Kanton Subventionsbeiträge.

Kostenschätzung
Preisstand Zürcher Baukontenindex 2014,  
102.3 Punkte

1 Vorbereitungsarbeiten  
inkl. Abbruch

 
160‘000

2 Gebäude im Minergie Standard 3‘530‘000

3 Betriebseinrichtungen 90‘000

4 Umgebung 280‘000

5 Baunebenkosten 140‘000

6 Ausstattung 175‘000

Total Neubau brutto  
inkl. 8.0 % MWST

 
4‘375‘000

Der Beitrag des Kantons und die ZS-Abgeltung  
betragen voraussichtlich Fr. 650‘000.–
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Jahr Anfangsbestand Investition Beitrag  
Dritter 

(Annahme)

Abschreibung 
gemäss FHG 

8%

Restbuch-
wert

Zinskosten 
2.5%

Belastung der 
Laufenden 

Rechnung des 
Bezirkes

2017 0 4‘375‘000 0 350‘000 4‘025‘000 100‘625 450‘625

2018 4‘025‘000 0 650‘000 270‘000 3‘105‘000 77‘625 347‘625

2019 3‘105‘000 0 0 249‘000 2‘856‘000 71‘400 320‘400

2020 2‘856‘000 0 0 229‘000 2‘627‘000 65‘675 294‘675

2021 2‘627‘000 0 0 211‘000 2‘416‘000 60‘400 271‘400

2022 2‘416‘000 0 0 194‘000 2‘222‘000 55‘550 249‘550

2023 2‘222‘000 0 0 178‘000 2‘044‘000 51‘100 229‘100

Investition Fr. 4‘375‘000.– minus approximativer Kantonsbeitrag Fr. 650‘000.–  
(Subvention und Ersatzbeiträge Kanton)

Stellungnahme der Rechnungs-
prüfungskommission (§ 41 FHG)

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsie-
deln (RPK) hat die Sachvorlage «Baukredit für den Erwei-
terungsbau Schulhaus Gross» in formeller, materieller und 
rechtlicher Hinsicht geprüft.

Die RPK Einsiedeln ist der Ansicht, dass dem Grundsatz 
der Sparsamkeit (§ 2 FHG) angesichts der angespannten 
Finanzlage des Bezirkes Einsiedeln nicht genügend Rech-
nung getragen wurde.

Aus diesem Grund unterstützt die RPK den Antrag des 
Bezirksrates nicht und empfiehlt den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, diesen abzulehnen.

Einsiedeln, 10. August 2016

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln

Annamarie Kälin, Präsidentin
Stephan Böni
Marco Kälin
lic. iur., Rechtsanwalt

Sandra Kälin-Brunner
Andreas Kuriger
oek. FH, eidg. dipl. Treuhandexperte

Antrag des Bezirksrats

1.  Dem Baukredit zum Erweiterungsbau Schulhaus 
Gross im Betrag von Fr. 4‘375‘000 sei zuzustim-
men.

2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 




